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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  In welchem Umfang nahm der Fluglärm durch den Flughafen Stuttgart im 
Landkreis Böblingen, insbesondere in den Gemeinden Böblingen, Schönaich 
und Steinenbronn, in den letzten fünf Jahren zu oder ab (Daten der Fluglärm-
messanlagen)?

2.  Wurden in den letzten zehn Jahren am Flughafen Stuttgart neue Flugrouten 
festgelegt, die die besonders von Fluglärm strapazierten Gebiete im Landkreis 
Böblingen zusätzlich belasten oder entlasten?

3.  Wie viele Flugzeuge mit einer Flugstrecke von unter 400 km starten und lan-
den jährlich am Flughafen Stuttgart unter Angabe, zu welchen Flughäfen diese 
führen (tabellarische Auflistung der letzten fünf Jahre)?

4.  Wie viele Flugzeuge starten und landen monatlich am Flughafen Stuttgart (ta-
bellarische Auflistung der Daten von Januar 2019 bis August 2021)?

5.  Wie oft und in welchen Gebieten wurde in den letzten fünf Jahren im Einzugs-
bereich des Flughafens Stuttgart beim Landeanflug Kerosin abgelassen?

6. Welche Gründe hatten die Ablassereignisse? 

7.  Wurden in den von Kerosinablassen betroffenen Gebieten regelmäßig Boden-, 
Luft und Grundwasserproben genommen, um den Schutz der Umwelt und die 
Gesundheit der Bürger sicherzustellen unter Angabe, welche Ergebnisse durch 
mögliche Untersuchungen festgestellt werden konnten?

8. Alternieren die Ablassgebiete von Kerosin am Flughafen Stuttgart?

Kleine Anfrage
des Abg. Matthias Miller CDU

und
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 9.  Sind der Landesregierung Fälle bekannt, in denen der Kerosinablass zu einer 
Beeinträchtigung der am Boden lebenden Bevölkerung geführt hat?

10.  Welche Strategie verfolgt die Landesregierung, um mögliche Kerosinablasse 
zu reduzieren?

29.9.2021

Miller CDU

B e g r ü n d u n g

Die Kleine Anfrage soll abfragen, welche Gebiete von Fluglärm besonders betrof-
fen sind und ob Alternativrouten geschaffen wurden. Zudem werden auch, in Hin-
blick auf den Kerosinablass, die Gegebenheiten von Kontrollen zur Sicherstellung 
der Gesundheit der Bürger und zum Schutz der Umwelt abgefragt.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2021 Nr. VM3-0141.5-4/92 beantwortet das Mi-
nisterium für Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen die 
Kleine Anfrage wie folgt:

1.  In welchem Umfang nahm der Fluglärm durch den Flughafen Stuttgart im 
Landkreis Böblingen, insbesondere in den Gemeinden Böblingen, Schönaich 
und Steinenbronn, in den letzten fünf Jahren zu oder ab (Daten der Fluglärm-
messanlagen)?

Die Flughafen Stuttgart GmbH hat auf Nachfrage hierzu wie folgt Stellung ge-
nommen:

Die Flughafen Stuttgart GmbH betreibt eine Fluglärmmessanlage mit acht fest-
installierten Außenmessstellen, die in besiedelten Gebieten der Gemeinden 
Scharnhausen, Berkheim, Neuhausen, Bernhausen, Stetten, Steinenbronn, Lein-
felden-Echterdingen und Denkendorf liegen. Die Flughafengesellschaft veröffent-
licht monatliche Fluglärmberichte, die auf der Internetseite des STR der Öffent-
lichkeit bereitgestellt werden. 

Da keine Außenmessstellen in den Gemeinden Böblingen und Schönaich instal-
liert sind, beziehen sich die nachfolgenden Messergebnisse nur auf die Gemeinde 
Steinenbronn. Das Fluglärmgesetz schreibt vor, einen Dauerschallpegel für den 
Tagzeitraum (6 bis 22 Uhr) und Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) zu ermitteln. Daher 
wurden auch bei der Auswertung die Jahres-Dauerschallpegel (für Tag/Nacht) für 
die Jahre 2016 bis 2020 herangezogen.
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2.  Wurden in den letzten zehn Jahren am Flughafen Stuttgart neue Flugrouten 
festgelegt, die die besonders von Fluglärm strapazierten Gebiete im Landkreis 
Böblingen zusätzlich belasten oder entlasten?

Flugverfahren legt nach § 32 Absatz 4 Nr. 8 und Absatz 4c Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) sowie § 33 Absatz 2 Luftverkehrsordnung (LuftVO) das Bundesaufsichts-
amt für Flug sicherung durch Rechtsverordnung fest. Die Planung von Flugverfah-
ren erfolgt durch die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS). Vor der Festle-
gung von Flugverfahren ist die Fluglärmkommission nach § 32b LuftVG zu be-
teiligen.

Nach Auskunft der DFS wurden in den letzten zehn Jahren keine Änderungen 
vorgenommen, die nach Einschätzung der DFS eine negative Auswirkung auf die 
Fluglärmbelastung im Landkreis Böblingen hatten. 

3.  Wie viele Flugzeuge mit einer Flugstrecke von unter 400 km starten und landen 
jährlich am Flughafen Stuttgart unter Angabe, zu welchen Flughäfen diese füh-
ren (tabellarische Auflistung der letzten fünf Jahre)?

Die Aufstellung ist als Anlage beigefügt und basiert auf einer Stellungnahme der 
Flughafen Stuttgart GmbH. 

4.  Wie viele Flugzeuge starten und landen monatlich am Flughafen Stuttgart (ta-
bellarische Auflistung der Daten von Januar 2019 bis August 2021)?

Die Aufstellung ist als Anlage beigefügt und basiert auf einer Stellungnahme der 
Flughafen Stuttgart GmbH.

5.  Wie oft und in welchen Gebieten wurde in den letzten fünf Jahren im Einzugs-
bereich des Flughafens Stuttgart beim Landeanflug Kerosin abgelassen?

6. Welche Gründe hatten die Ablassereignisse? 

7.  Wurden in den von Kerosinablassen betroffenen Gebieten regelmäßig Boden-, 
Luft und Grundwasserproben genommen, um den Schutz der Umwelt und die 
Gesundheit der Bürger sicherzustellen unter Angabe, welche Ergebnisse durch 
mögliche Untersuchungen festgestellt werden konnten?
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8. Alternieren die Ablassgebiete von Kerosin am Flughafen Stuttgart?

9.  Sind der Landesregierung Fälle bekannt, in denen der Kerosinablass zu einer 
Beeinträchtigung der am Boden lebenden Bevölkerung geführt hat?

Die Fragen 5, 6, 7, 8 und 9 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet. 

Der Treibstoffschnellablass ist eine Notfallmaßnahme, die nicht im regulären 
Flugbetrieb vorkommt und nur in Ausnahme- oder Notsituationen angewendet 
wird. Sie wird erforderlich, wenn ein Luftfahrzeug mit einem höheren als dem zu-
lässigen Landegewicht abhebt und ein Problem auftritt, das die direkte Landung 
des Flugzeugs erforderlich macht. Dafür hat die Flugbesatzung eine Dringlich-
keits- bzw. Notfallsituation zu erklären.

Da das Treibstoffschnellablassverfahren in vielen Fällen mit einem Luftnotfall 
einhergeht, bei dem das Flugzeug schnellstmöglich landen muss, ist eine Fest-
legung von speziellen Treibstoffablassgebieten nicht möglich. Nach der Betriebs-
anweisung der Flugsicherung soll bei diesem Verfahren jedoch möglichst ein 
Gebiet abseits großer Städte und eine Höhe von über 1.800 Meter über Grund 
gewählt werden.

Die technischen Voraussetzungen dazu haben nur zivile Langstreckenflugzeuge 
sowie Militärflugzeuge. Andere Flugzeuge können auch mit vollen Tanks sicher 
landen. Die am Flughafen Stuttgart üblicherweise eingesetzten Luftfahrzeuge aus 
dem Kurz- und Mittelstreckensegment besitzen keine technischen Möglichkeiten 
zum Ablassen von Kerosin. 

Auf der Internetseite des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) werden die tatsächlich 
erfolgten Treibstoffschnellablässe über Deutschland mit dem jeweiligen Ort so-
wie der jeweiligen Menge veröffentlicht. In dem Veröffentlichungszeitraum wur-
de über Baden-Württemberg drei Mal Treibstoff abgelassen. Keines dieser Ereig-
nisse fand in dem Umkreis des Flughafens Stuttgart statt.

Das Umweltbundesamt (UBA) hat im Mai 2019 eine Studie zu den Wirkungen 
des Treibstoffschnellablasses auf Umwelt und Gesundheit auf seiner Internetseite 
veröffentlicht. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Auswirkungen von 
Treibstoffschnellablässen unkritisch sind. Dies gilt im Hinblick auf die Belastung 
der Luft, des Bodens, des Grundwassers und der menschlichen Gesundheit. Die 
Erkenntnisse beruhen auf Rechenmodellen mit den Annahmen aus vier fiktiven 
Worst-Case-Szenarien und einem realitätsnahen Szenario in der Pfalz, nicht aber 
auf Messungen.

10.  Welche Strategie verfolgt die Landesregierung, um mögliche Kerosinablasse 
zu reduzieren?

Der Landesregierung sind keine Alternativen zum Treibstoffschnellablassverfah-
ren bekannt. Würden Langstreckenflugzeuge nur so viel Kerosin tanken, damit sie 
notfalls auch unmittelbar nach dem Start sicher landen könnten, wären Langstre-
ckenflüge mit diesen Flugzeugen nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht 
möglich.

Hermann
Minister für Verkehr
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